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Betr.: Genehmigung der Sanierungssatzung für das Sanierungsge­
biet "Altstadt" 

B e s c h e i d 
Hiermit wird die Sanierungssatzung der Stadt Saßnitz über die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt", beschlos­
sen von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Saßnitz am 
24.02.1992, aufgrund des Antrages gem. §§ 246 a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4, 142, 143 Abs. 1 BauGB genehmigt. 
Eine Abschrift der ortsüblichen Bekanntmachung der Sanierungssat­
zung und der Erteilung der Genehmigung ist dem Innenminister des 
Landes Mecklenburg­Vorpommern (Abt. II 7, Referat II 750) zu über­
senden. 
Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Be­
kanntgabe Klage beim Kreisgericht Greifswald, Domstr. 20, 
0­2200 Greifswald, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds­
beamten der Geschäftsstelle erheben. Die Klage wäre gegen den In­
nenminister des Landes Mecklenburg­Vorpommern zu richten. 
Im Ai. 


